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betrifft auch die urologische Ver-
sorgung. Die fachärztliche Ver-
sorgung in den nächsten zwan-
zig Jahren wird eine ganz ande-
re: weniger Hausärzte, weniger 
Krankenhausbetten, mehr am-
bulante fachärztliche Versorgung.

Um den künftigen Herausfor-
derungen in der Medizin gerecht 
zu werden, müssen sich Aus- und 
Weiterbildung ändern, um dem 
künftigen Bedarf gerecht zu wer-
den.

In diesem Jahr steht die No-
vellierung der Musterweiterbil-
dungsordnung auf der Agenda 
der Bundesärztekammer und 

künftiger deutscher Ärzteta-
ge. Eine künftige MWBO muss 
sich auch im Fachgebiet Urolo-
gie nach der Versorgung, sowohl 
im klinischen, wie vertragsärzt-
lichen Bereich ausrichten. Dazu 
gehört auch die Weiterbildung 
in der Vertragsarztpraxis: eine 
Aufgabe, der wir uns als Berufs-
verband, gemeinsam mit unserer 
wissenschaftlichen Gesellschaft, 
der DGU, stellen.

Ihr

Dr. Axel Schroeder
Präsident

ASV-Leistungskatalog erstellt:
BDU und DGU begleiten Ausgestaltung  
der Ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung 

Seit Inkrafttreten des Versor-
gungsstrukturgesetz (GKV-
VStG) Anfang 2012 und der Neu-
fassung des § 116b SGB V steht 
es fest: Die Ambulante spezial-
fachärztliche Versorgung (ASV) 
kommt. In dieser Versorgungs-
form werden sowohl niederge-
lassene Fachärzte als auch Kli-
nikärzte komplexe, schwer the-
rapierbare Erkrankungen am-
bulant behandeln können. In der 
Urologie wird die schrittweise 
Einführung des neuen sektoren-
übergreifenden Versorgungsbe-
reichs 2014 erwartet.

Mit der Ausgestaltung ist der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) betraut. Ihm obliegt die 
Aufgabe, einheitliche Rahmen-
bedingungen für diesen Versor-
gungsbereich zu definieren und 
eine entsprechende Richtlinie zu 
erstellen. Dafür gilt es unter an-
derem, Struktur- und Prozess-
qualitätsanforderungen, die De-
finition der schweren Verlaufs-
formen und den jeweiligen Be-
handlungsumfang in der Ambu-

lanten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung festzulegen.

Dies geschieht in Zusammen-
arbeit mit den fachspezifischen 
Gremien, die vom G-BA aufge-
fordert waren, Stellungnahmen 
zum allgemeinen Paragrafenteil 
der neuen Richtlinie abzugeben. 
Dafür haben wir, gemeinsam mit 
der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie e.V., auf einer Klausur-
tagung im Juni 2012 nachfolgen-
de Zugangsvoraussetzungen und 
urologische Leistungen für den 
neuen Versorgungssektor zu-
sammengestellt. Bezugnehmend 
auf Absatz 1 § 116 b SGB V um-
fasst der Bereich 

1. besondere Verlaufsfor-
men wie bei onkologische 
Erkrankungen 

auch einige Felder des Fachbe-
reichs Uro-Onkologie für ASV. 2. 
ferner seltene Erkrankungen und 
3. spezielle Leistungen. 

Voraussetzung für die Be-
handlung im Rahmen der ASV 

muss eine gesicherte Diagnose 
eines metastasierten Karzinoms 
(z.B. Stadium IV) sein. Karzino-
me mit besonderen Krankheits-
verläufen sind konkret in der 
Urologie und unter ASV zu be-
handeln:
F das kastrationsresistente Pros-

tata-Karzinom, 
F das fortgeschrittene Nieren-

zellkarzinom, 
F das metastasierte Urothel-

Karzinom, ggf. das In situ- 
Karzinom der Blase. 

F das metastasierte Hoden-Kar-
zinom und 

F das Penis-Karzinom 
F sei es in der Facharztpra-

xis und/oder Klinik. Der Be-
handlungsumfang ist je nach 
Tumorentität zu definieren.

Kooperationserfordernis:
Der Gesetzgeber sieht in der 
Kooperationserfordernis in der 
sektorübergreifenden Krebsbe-
handlung ein Muss.

Die Leistungserbringung an 
„einem Ort“ muss unter der Be-
rücksichtigung der regionalen 
Versorgungsstruktur und der 
Morbidität des Patienten in an-
gemessener Nähe erreichbar sein. 
Hier sind flexible, versorgungsre-
levante Lösungen notwendig wie 
z.B. eine ortsübergreifende Ko-
operation. 

Ein zentraler Aspekt der ASV 
ist die intersektorale Kooperation. 
Im Bereich der Uro-Onkologie 
unterstützt der Berufsverband 
der Deutschen Urologen e.V. die 
Kooperation zwischen urologi-
schen Praxen und Kliniken. Au-
ßerdem bieten regionale uroon-
kologische Netze oder Teams die 
notwendige Kooperation. Den-
noch sollte in der Regel der Über-
weisungsvorbehalt beim Fach-
arzt für Urologie ( ggf. indika-
tions – diagnosespezifische Vo-
raussetzung ) sein und nicht ge-
nerell beim Vertragsarzt. 

In all diesen Behandlungsfäl-
len muss eine gesicherte Diag-
nose gestellt worden sein, sodass 
die Patienten zur weiteren Be-
handlung an einen ASV-Fach-
arzt überwiesen werden.

Um eine hohe Versorgungs-
qualität in diesen schwerwiegen-

den und spezialisierten Fällen zu 
garantieren, unterstützt der Be-
rufsverband der Deutschen Uro-
logen e.V. die Voraussetzung des 
Facharztstatus für teilnehmen-
de Ärzte. Außerdem sollte der 
behandelnde Arzt die Zusatzwei-
terbildung „Medikamentöse Tu-
mortherapie“ besitzen. 

Fachanwendungen und Ap-
plikationen, die unter ASV er-
füllt werden sollten, sind die in-
travasale Therapie, die orale Ap-
plikation von TKI/MTOR, Blut-
transfusionen, supportive Maß-
nahmen. Auch sollten die kom-
plementäre Tumortherapie und 
die Erlaubnis mit Verbotsvorbe-
halt gegeben sein.

Der Uroonkologe ist der Ex-
perte, der auf dieser Ebene 1 ko-
ordiniert, leitet (Team) und die 
Behandlung führt.

In einer Ebene 2 ist das Team, 
das sind die direkt beteiligten 
Fachgruppen z.B. Strahlenthera-
pie und Radiologie.

Die Ebene 3 stellt die hin-
zuzuziehenden Fachärzte, z.B. 
Neurologie, Psychatrie, Endokri-
nologie.

Diese Qualifikationsvoraus-
setzungen und Leistungsinhal-
te charakterisieren eine spezial-
fachärztliche Versorgung in der 
Uro-Onkologie und sind ambu-
lant zu leisten.

2. Seltene Erkrankungen 
und Krankheitszustände im 
Fachgebiet Urologie  
(Ebene II: Team)

F Multiple Sklerose
F Neuromuskuläre Erkrankun-

gen
F Querschnittlähmung
F Transsexualität

3. Spezielle Leistungen 
(Ebene I: Experte )

F Brachytherapie beim Prosta-
takarzinom

Mit dieser Stellungnahme konn-
ten wir beim G-BA in einem per-
sönlichen Gespräch mit der Vor-
sitzenden des Unterausschusses 
Ambulante spezialfachärztliche 
Versorgung (ASV), Dr. Regina 
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6 Fragen an  
Dr. med. Bernt Göckel-Beining

Sie arbeiten aktiv in den Gre-
mien der Deutschen Gesellschaft 
für Urologie e.V. und des Berufs-
verbandes der Deutschen Urolo-
gen e.V. oder vertreten die Uro-
logie darüber hinaus auf natio-
naler und internationaler Ebene: 
Zahlreiche Urologinnen und Uro-
logen engagieren sich ehrenamt-
lich für ihr Fachgebiet. Darunter 
ist auch Dr. Bernt Göckel-Bein-
ing. Er ist niedergelassener Uro-
loge in Horn-Bad Meinberg in 
Nordrhein-Westfalen, 1.Vorsit-
zender des BDU Ausschusses für 
Fort- und Weiterbildung und Mit-
glied im Direktorium der Akade-
mie der Deutschen Urologen.

1. Warum haben Sie sich für 
die Urologie entschieden?
Die Urologie ist ein recht eindeu-
tig begrenztes und überschauba-
res Fachgebiet mit hohen diag-
nostischen und operativen Stan-
dards. 1979 war endoskopisches 
Operieren für die Chirurgie eher 
nicht der Standard. Die Urologie 
war hier seit vielen Jahren bereits 
sehr innovativ. Das hat das Fach-
gebiet für mich sehr interessant 
gemacht. 

2. Was hat Sie in die  
Verbands-/Gremienarbeit für 
Ihr Fachgebiet geführt?
Mein großes Interesse für die 
Uro-Onkologie und für die in 
den letzten Jahren immer wich-
tiger werdenden Leitlinien. Da-
durch gibt es erhebliche Verschie-
bungen in der täglichen Arbeit, 
die berufspolitisch begleitet wer-
den müssen, damit auf Dauer 
auch die notwendigen Ressour-
cen zur Verfügung stehen, um 
Leitlinien in der Praxis umset-
zen zu können. 

Klackow-Franck, im Januar 2013 
offene Türen einrennen.

Der G-BA geht davon aus, 
nach Auswertung aller Stellung-
nahmen, am 21. März den Para-
grafenteil der Richtlinie zur ASV 
beschließen zu können. Damit ist 
die Neustrukturierung der Ver-
sorgungsebenen auf einem guten 
Weg, die in Zukunft ein reibungs-
loses Ineinandergreifen von am-
bulanter und stationärer Versor-
gung unter fairen Wettbewerbs-
bedingungen gewährleisten soll.

Vereinzelte urologische Indi-
kationen werden erst in der ASV 
in 2014 frühestens zu erwarten 
sein. Deshalb hält der Berufsver-
band nicht nur an der Onkologie-
vereinbarung fest, sondern for-
dert auch hier eine Novellierung.

Diese Zeit gilt es zu nutzen, 
um regionale Kooperationsge-
meinschaften in der Uro-Onko-
logie zu etablieren.

Dr. Axel Schroeder
BDU-Präsident

3. Was sind die aktuellen in-
haltlichen Schwerpunkte, an 
denen Sie dort mitarbeiten? 
Zurzeit werden folgende Leitli-
nien neu entwickelt: die S3-Leit-
linie Blasenkarzinom und die S3-
Leitlinie Nierenkarzinom. Die, 
allen bereits bekannte, S3-Leitli-
nie Prostatakarzinom wird stän-
dig weiterentwickelt. Im Bereich 
anderer Fachgebiete werden auch 
Leitlinien entwickelt, zum Bei-
spiel die S3-Leitlinie Prävention 
von Hautkrebs. Hier müssen wir 
Urologen ebenfalls Flagge zeigen, 
weil es um das allgemeine Thema 
Prävention geht. 

Die Fort- und Weiterbildung 
ist ein Thema, welches ich als Mit-
glied im Direktorium der Akade-
mie der Urologen sehr gern mit 
bearbeite. Bei der Leitlinienent-
wicklung des Prostatakarzinoms 
fiel unter anderem auf, dass der 
Ultraschall der Prostata wissen-
schaftlich in den letzten Jahren 
nicht optimal dargestellt und 
weiterentwickelt wurde. Zurzeit 
betreue ich daher das Projekt 
TRUS „Histoscanning“ in einer 
großen multizentrischen Studie, 
die DGU und BDU gemeinsam 
auf den Weg gebracht haben.

4. Welches sind die  
langfristigen Ziele  
Ihres Engagements? 
Ich wünsche mir eine Urologie, 
die das Kerngebiet Uro-Onkolo-
gie auf jeden Fall in der Weiter-
bildung vollständig abbildet. Es 
kann nicht sein, dass der künf-
tige Facharzt für Urologie nicht 
gleichzeitig auch Uro-Onkolo-
ge ist. Ein wesentlicher Schwer-
punkt unseres Fachgebietes sind 
die diversen Krebserkrankungen 
in der Urologie. Dazu gehört eine 
entsprechende Weiterbildungs-
landschaft, die so in den deut-
schen urologischen Kliniken zu 
unserem Leidwesen nicht über-
all vorhanden ist. Daran müs-
sen wir dringend arbeiten. Die 
Mikrobiologie und die Urin-Zy-
tologie sind andere Baustellen, 
die zusammen mit der Tumor-
serologie, der Hormondiagnos-
tik und der andrologischen La-
bordiagnostik als Kernbereich 
in die Urologie gehören. Auch 

hier muss sich die Weiterbildung 
entsprechend ändern. Das ge-
lingt nur, wenn DGU und BDU 
zusammenarbeiten. Das Binde-
glied ist die Akademie der Uro-
logen, die sich in den letzten bei-
den Jahren sehr zu ihrem Vorteil 
und zum Vorteil der Urologen 
entwickelt hat. Hier sehe ich auch 
den Ansatzpunkt, die Weiterbil-
dung ergänzend zu begleiten: 
Der Brückenschlag zwischen kli-
nischer Ausbildung und Ausbil-
dung in gut organisierten urolo-
gischen Praxen kann hier admi-
nistrative Probleme in der Wei-
terbildung des Urologen lösen.

5. Woher nehmen Sie  
die Kraft für Patienten  
und Ehrenamt? 
Ich glaube, dass beides zusam-
mengehört: Für Patienten da sein 
und die Urologie mit den Erfah-
rungen aus dem klinischen und 
ambulanten Berufsalltag weiter-
entwickeln zu helfen, sind zwei 
Seiten einer Medaille.

6. Was beschäftigt Sie, wenn 
Sie nicht in der Praxis/in der 
Klinik sind? 
Wenn Sie meinen, ob mich außer 
der Urologie auch noch ande-
re Dinge bewegen, da gibt es so 
Einiges: Weltgeschehen, Musik, 
Sport und natürlich zu allererst 
meine Familie, ohne deren Mit-
hilfe viele meiner Aktionen für 
die Urologie nicht möglich wä-
ren.
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